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Kreisausschusssitzung 
 
Am Montag, 13.07.2020, 15:00 Uhr, findet in der Turnhalle der Krötensee-Mittelschule in  
92237 Sulzbach-Rosenberg, Dieselstraße 29, eine öffentliche Kreisausschusssitzung mit folgender 
Tagesordnung statt: 
 
A) Öffentlicher Teil  
 

1. Zweckverband Sparkasse Amberg-Sulzbach; 
Bestellung der weiteren Verbandsräte 
 

2. Änderung der Kreisverordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im (ehemaligen) Land-
kreis Neumarkt i. d. OPf. vom 31. Dezember 1964 (KABl Nr. 51/1964), zuletzt geändert 
durch Verordnung des Landkreises Amberg-Sulzbach vom 01. August 2011 (KABl Nr. 
15/2011) im Gemeindebereich des Marktes Kastl 
 

Herausnahme von Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet  
Hereinnahme einer Fläche in das Landschaftsschutzgebiet 
 

3. Sanierung des Bergbau- und Industriemuseums Ostbayern (Kultur-Schloss-Theuern); 
Genehmigung von erforderlichen Zusatzmaßnahmen und Mehrkosten im Bauabschnitt 2 
 

4. Erbbaurecht am Grundstück Fl.Nr. 405/3 der Gemarkung Ullersberg; 
Zustimmung zur Belastung des Erbbaurechts durch Grundschulden und Zustimmung zum 
Neubau eines Hundetrakts sowie Umbau des bestehenden Verwaltungs- und Kleintierge-
bäudes des Tierschutzvereins Amberg und Amberg-Sulzbach e.V. 
 

5. Förderung des Feuerlöschwesens; 
Zuschuss an die Gemeinde Edelsfeld für die Beschaffung eines 
Löschgruppenfahrzeuges (LF 10) für die Freiwillige Feuerwehr Edelsfeld 
 

6. Förderung des Feuerlöschwesens; 
Zuschuss an den Markt Königstein für die Beschaffung eines 
Löschgruppenfahrzeuges (LF 20 KatS) für die Freiwillige Feuerwehr Königstein 
 

7. Kreishaushalt 2019; 
Genehmigung der über- /außerplanmäßigen Ausgaben 
 

8. Vorlage der Jahresrechnung 2019 des Landkreises Amberg-Sulzbach 
 

9. Sanierung und Strukturverbesserung des Krankenhausgebäudes St. Anna Krankenhaus in 
Sulzbach-Rosenberg (BA II); 
Investitionszuweisung für nicht förderfähige Investitionen des Bauabschnittes II durch den 
Landkreis Amberg-Sulzbach 
 

10. Anfragen, Verschiedenes 
 
B) Nichtöffentlicher Teil  
 
11/29.06.2020 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kreistagssitzung 
 
Am Montag, 13.07.2020, 16:30 Uhr, findet in der Turnhalle der Krötensee-Mittelschule in 
92237 Sulzbach-Rosenberg, Dieselstraße 29, eine öffentliche Kreistagssitzung mit folgender  
Tagesordnung statt: 
 
Öffentlicher Teil  
 

1. Zweckverband Sparkasse Amberg-Sulzbach; 
Bestellung der weiteren Verbandsräte  
 

2. Änderung der Kreisverordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im (ehemaligen) Land-
kreis Neumarkt i. d. OPf. vom 31. Dezember 1964 (KABl Nr. 51/1964), zuletzt geändert 
durch Verordnung des Landkreises Amberg-Sulzbach vom 01. August 2011 (KABl Nr. 
15/2011) im Gemeindebereich des Marktes Kastl 
 

Herausnahme von Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet  
Hereinnahme einer Fläche in das Landschaftsschutzgebiet 
 

3. Tourismus im Amberg-Sulzbacher Land  
(Vortrag) 
 

4. Klimaschutz im Landkreis Amberg-Sulzbach 
(Vortrag) 
 

5. Anfragen, Verschiedenes 
 

 
11/29.06.2020 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Landkreises Amberg-Sulzbach für das Haus-
haltsjahr 2020 
 

I. 
 
Aufgrund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern i.d.F. der Bekanntmachung 
vom 22. August 1998 (GVBl S. 826), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 3 des Gesetzes vom 23. De-
zember 2019 (GVBl. S. 737), hat der Ferienausschuss des Landkreises Amberg-Sulzbach in seiner 
öffentlichen Sitzung vom 27. April 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 be-
schlossen, die hiermit gemäß Art. 59 Abs. 3 der Landkreisordnung bekanntgemacht wird: 

 
§ 1 

 
(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; 
 
 er schließt 
 im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit 111.368.000 € 
 und im Vermögenshaushalt  
 in den Einnahmen und Ausgaben mit 23.994.000 € 
 ab. 
 
(2) Die Wirtschaftspläne der Sondervermögen „St. Anna Krankenhaus Sulzbach-

Rosenberg“ und „St. Johannes Klinik Auerbach“ für das Wirtschaftsjahr 2020 werden 
hiermit festgesetzt; sie schließen wie folgt ab: 
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 1. Sondervermögen „St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg“ 
  im Erfolgsplan 
  in den Erträgen mit 613.100 € 
  in den Aufwendungen mit 638.400 € 
  und im Vermögensplan 
  in den Einnahmen und Ausgaben mit   10.928.400 €  
 
 2. Sondervermögen „St. Johannes Klinik Auerbach“ 
  im Erfolgsplan 
  in den Erträgen mit 166.800 € 
  in den Aufwendungen mit 265.800 € 
  und im Vermögensplan 
  in den Einnahmen und Ausgaben mit     99.000 € 
 

§ 2 
 
(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-

nahmen wird auf 7.230.000 € festgesetzt. 
 
(2)  Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-

nahmen für das Sondervermögen „St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg“ wird auf 
3.723.000 € festgesetzt. 

 
(3) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Sonder-
 vermögen „St. Johannes Klinik Auerbach“ sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf   
 6.990.000 € festgesetzt. 
 
(2) Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen der Sondervermögen „St. Anna 

Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg“ und „St. Johannes Klinik Auerbach“ werden nicht fest-
gesetzt. 

 
§ 4 

 
(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des 

Finanzausgleichsgesetzes auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen ist, wird für das 
Haushaltsjahr 2020 auf 52.366.222,92 € (Umlagesoll) festgesetzt. 

 
(2) Die Kreisumlage wird in Vomhundertsätzen aus nachstehenden vom Bayer. Landesamt für 

Statistik und Datenverarbeitung festgestellten Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen 
bemessen: 

 
 Grundsteuer A 1.038.082 € 
 Grundsteuer B 8.364.775 € 
 Gewerbesteuer 29.199.958 € 
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 49.699.972 € 
 Umsatzsteuerbeteiligung 5.667.899 € 
 80 v.H. der Gemeindeschlüsselzuweisung 2019   25.043.457 € 
 
 Summe der Bemessungsgrundlagen 119.014.143 € 
 
(3) Nach Art. 18 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes wird der Hebesatz für die Kreisumlage 
 auf  44,00 v.H. festgesetzt. 
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(4) Die Steuersätze (Hebesätze) für Steuern, die der Landkreis auf gemeindefreien Grundstü-

cken erhebt, werden wie folgt festgesetzt: 
 
  1. Grundsteuer 
 
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 350 v.H. 
 
   b) für Grundstücke (B)  350 v.H. 
 
  2. Gewerbesteuer  350 v.H. 

 
 

§ 5 
 

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
 Haushaltsplan wird auf  11.000.000 € festgesetzt. 
 
(2) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen der 

Sondervermögen „St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg“ und „St. Johannes Klinik 
Auerbach„ sind nicht vorgesehen. 

  
§ 6 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft. 
 

II. 
 
Die Regierung der Oberpfalz hat als Rechtsaufsichtsbehörde die nach Art. 61 Abs. 4, Art. 65 Abs. 2 
i.V.m. Art. 96 Satz 1 und Art. 103 Abs. 1 LkrO erforderlichen Genehmigungen mit Schreiben vom 
16.06.2020, Nr. ROP-SG12-1512.1-1-7-2, erteilt. 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Be-
kanntmachung für die gesamte Zeit ihrer Wirksamkeit im Landratsamt in Amberg, Schlossgraben 3, 
Gebäude II, Zimmer 2.1.3, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme 
auf.  
 
Amberg, 01.07.2020 
Landkreis Amberg-Sulzbach 
gez. 
Richard Reisinger 
Landrat 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bekanntmachung des Kommunalunternehmens „Krankenhäuser des Landkreises Amberg-
Sulzbach“ (Anstalt des öffentlichen Rechts) Sulzbach-Rosenberg 
 
Jahresabschlussbericht zum 31.12.2019 
 
Im Zeitraum vom 20.07. – 31.07.2020 liegt im Vorstandsekretariat des St. Anna Krankenhauses 
Sulzbach-Rosenberg folgender Jahresabschlussbericht für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme 
aus: 
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Feststellungsbeschluss für das Geschäftsjahr 2019: 
 
- Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss und Lagebericht fest 
- Der Jahresverlust 2019 wird durch den Landkreis Amberg-Sulzbach ausgeglichen 
- Dem im Geschäftsjahr 2019 leitenden Vorstand des Kommunalunternehmens, 
 Herrn Klaus Emmerich, wird Entlastung erteilt 
 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers: 

 

An das Kommunalunternehmen Krankenhäuser des Landkreises Amberg-Sulzbach 

 
Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Kommunalunternehmens Krankenhäuser des Landkreises 
Amberg-Sulzbach, Sulzbach-Rosenberg, - bestehend aus Bilanz zum 31.12.2019 und der Gewinn- 
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2019 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht des Kommunalunternehmens für das Geschäftsjahr vom 01.01. 
bis zum 31.12.2019 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften, der Krankenhaus-Buchführungs-verordnung und ergän-
zenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kommunalunternehmens zum 
31.12.2019 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2019 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Kommunalunternehmens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-
gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat. 

Grundlage der Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
Art. 79 LKrO i.V. mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Kommunalunternehmen unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht zu dienen.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrates für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, der Krankenhaus-Buchführungs-verordnung 
und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
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und Ertragslage des Kommunalunternehmens vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grunds-
ätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten - falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Kommunalunternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entge-
genstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt sowie in al-
len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Kommunalunternehmens zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunterneh-
mens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 79 LKr0 unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (I DW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun-
gen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter- 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risi-
ko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-
tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kon-
trollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-
ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
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messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des 
Kommunalunternehmens abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Kommunalunternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind 
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Kommunal-
unternehmen seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage des Kommunalunternehmens vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Kommunalunternehmens. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei-
genständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwai-
ger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 

 

München, 13.05.2020 

Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband 

Christian Baumann 

Wirtschaftsprüfer 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Verwaltungsratssitzung des AS Technologie- und Gründerzentrum, gemeinsames Kommu-
nalunternehmen der Stadt Sulzbach-Rosenberg und des Landkreises Amberg-Sulzbach 
 
Am Dienstag, den 07. Juli 2020, findet im AS Technologie- und Gründerzentrum gKU, An der 
Maxhütte 1, 92237 Sulzbach-Rosenberg, 09.00 Uhr, eine nicht öffentliche Verwaltungsratssitzung 
des AS Technologie- und Gründerzentrum, gemeinsames Kommunalunternehmen der Stadt Sulz-
bach-Rosenberg und des Landkreises Amberg-Sulzbach statt. 
 
gez. 
Richard Reisinger 
Landrat und Verwaltungsratsvorsitzender 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I.  
 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Adlholz-Irlbach-Gruppe 
für das Haushaltsjahr 2020 
 
Aufgrund des § 4 der Verbandssatzung und Art. 41 des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur 
Wasserversorgung der Adlholz-Irlbach-Gruppe folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt im 
 
Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit    210.805 € 
 
und im  
 
Vermögenshaushalt  

in den Einnahmen und Ausgaben mit    290.000 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.  
 

§ 3 
 
Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt festgesetzt. 
 

§ 4 
 

1) Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 
2) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf   20.000 €   festgesetzt. 
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§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft. 
 
Hahnbach, den 16.06.2020 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Adlholz-Irlbach-Gruppe 
gez.  
Bernhard Lindner 
Verbandsvorsitzender 
 

II. 
 
Das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 08.06.2020, Az. 941.01-43, 
die Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Adlholz-Irlbach-Gruppe 
genehmigt (Art. 40 KommZG i. V. m. Art. 67 und 71 GO). 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes (Rathaus Hahnbach, Herbert-Falk-
Str. 5, 92256 Hahnbach), innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme auf (Art. 
65 Abs. 3 GO, § 4 BekV). 
 
Hahnbach, den 16.06.2020 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Adlholz-Irlbach-Gruppe 
gez. 
Bernhard Lindner 
Verbandsvorsitzender 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entschädigungssatzung für den Zweckverband zur Wasserversorgung der Edelsfeld-
Gruppe 
 
Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Edelsfeld-Gruppe erlässt auf Grund des Art. 30 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Artikel 20a, 23 
und 24 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und der §§ 11 und 14 der Verbands-
satzung die folgende Satzung: 
 

§1 
Entschädigungsberechtigte 

 
1Der Verbandsvorsitzende und die übrigen Mitglieder der Verbandsversammlung werden für die 
Teilnahme an Sitzungen und für die sonstige mit ihrem Amt verbundene Tätigkeit nach Maßgabe 
dieser Satzung entschädigt. 2Entsprechendes gilt für Stellvertreter, sofern ein Vertretungsfall vor-
liegt. 
 

§ 2 
Auslagenersatz 

 
1Der Verbandsvorsitzende und die Verbandsräte erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Ver-
bandsversammlung Ersatz ihrer Auslagen, insbesondere Reisekostenvergütung nach den Best-
immungen des Bayerischen Reisekostengesetzes. 2Dasselbe gilt für Verbandsräte, die Beamte 
oder Angestellte des durch sie vertretenen Verbandsmitgliedes sind. 
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§ 3 
Entschädigung der Verbandsräte 

 
(1) Die Verbandsräte, die nicht gemäß Art. 31 Abs. 2 Satz 1 KommZG kraft Amtes der Verbands-
versammlung angehören, erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversammlung eine 
Sitzungsgeldpauschale von 20,00 €. 
 
(2) 1Soweit die Verbandsräte Lohn- oder Gehaltsempfänger sind, erhalten sie außerdem den ent-
standenen Verdienstausfall für die Dauer der Sitzung einschließlich einer angemessenen An- und 
Abreisezeit ersetzt. 2Der Betrag des entgangenen Lohns oder Gehalts ist durch Bescheinigung des 
Arbeitgebers nachzuweisen. 
 
(3) Wenn Verbandsräte zusätzliche Aufgaben übernehmen, die wesentlich über ihre Aufgaben als 
Verbandsräte hinausgehen, erhalten sie die doppelte Entschädigung nach Absatz 1. 
 

§ 4 
Entschädigung des Verbandsvorsitzenden 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Pauschalentschädigung in 
Höhe von 125,00 € (brutto). 
 
(2) Der stellvertretende Verbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Pauschal-
entschädigung in Höhe von 0,00 €. 
 

§ 5 
Auszahlung der Entschädigungen 

 
Die nach Monatsbeträgen bemessenen Pauschalentschädigungen werden monatlich im Voraus 
ausgezahlt. Die übrigen Entschädigungen werden nachträglich nach Abrechnung gezahlt. 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
1Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.05.2020 in Kraft. ²Gleichzeitig tritt die Satzung vom 
30.07.2014 außer Kraft. 
 
Edelsfeld, den 24.06.2020 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Edelsfeld-Gruppe 
gez. 
Strehl, Verbandsvorsitzender 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verbandssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Edelsfeld-Gruppe 

 
Die Gemeinden Edelsfeld und Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg schließen sich gemäß Art. 17 
Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 20.06.1994 (GVBl. S. 555, 1995 S. 98, BayRS 2020-6-1-I), das zuletzt durch  
§ 1 Abs. 43 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist einen Zweck-
verband und vereinbaren folgende Verbandssatzung: 
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I n h a l t s ü b e r s i c h t 

 
I. Allgemeine Vorschriften  
 
§ 1 Rechtsstellung  
§ 2 Verbandsmitglieder  
§ 3 Räumlicher Wirkungsbereich  
§ 4 Aufgaben des Zweckverbandes und der Verbandsmitglieder  
 
II. Verfassung und Verwaltung  
 
§ 5 Verbandsorgane  
§ 6 Zusammensetzung der Verbandsversammlung  
§ 7 Einberufung der Verbandsversammlung  
§ 8 Sitzungen der Verbandsversammlung  
§ 9 Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung  
§ 10 Zuständigkeit der Verbandsversammlung  
§ 11 Rechtsstellung der Verbandsräte  
§ 12 Wahl des Verbandsvorsitzenden  
§ 13 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden  
§ 14 Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden  
§ 15 Dienstkräfte des Zweckverbandes  
 
III. Wirtschafts- und Haushaltsführung  
 
§ 16 Anzuwendende Vorschriften 
§ 17 Haushaltssatzung  
§ 18 Deckung des Finanzbedarfs  
§ 19 Festsetzung und Zahlung der Umlagen  
§ 20 Kassenverwaltung  
§ 21 Jahresabschluss, Prüfung  
 
IV. Schlussbestimmungen  
 
§ 22 Öffentliche Bekanntmachungen  
§ 23 Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde  
§ 24 Auflösung, Auseinandersetzung  
§ 25 Inkrafttreten 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 Rechtsstellung 
 
(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband zur Wasserversorgung der Edelsfeld-
Gruppe“. 
(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Edelsfeld. 

 
§ 2 

Verbandsmitglieder 
 
(1) Verbandsmitglieder des Zweckverbandes sind die Gemeinden Edelsfeld und Neukirchen b. 
Sulzbach-Rosenberg. 
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§ 3 
Räumlicher Wirkungsbereich 

 
Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes umfasst das Gebiet 
- der Gemeindeteile 

Edelsfeld, Bernricht, Niederärndt, Schnellersdorf, Vögelas, Weißenberg, Eberhardsbühl, Neu-
mühle, Oberndorf, Riglashof, Silbergrub, Steinling, Sinnleithen und Gassenhof 
der Gemeinde Edelsfeld und 

- der Gemeindeteile 
Holnstein, Hundsboden (mit Ausnahme Haus-Nr. 4), Högberg, Oberreinbach (mit Ausnahme 
Baugebiet "Vordere Faul"), Habres und Eckenricht 
der Gemeinde Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg. 

 
§ 4 

Aufgaben des Zweckverbands und der Verbandsmitglieder 
 
(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine gemeinsame Wasserversorgungsanlage einschließ-
lich der Ortsnetze zu errichten, zu verbessern, zu erneuern, zu betreiben, zu unterhalten, die Anla-
ge im Bedarfsfall zu erweitern und bereits vorhandene Ortsnetze zu übernehmen; er versorgt die 
Endverbraucher mit Trinkwasser, das den einschlägigen rechtlichen Vorgaben entsprechen muss.  
(2) Das Recht und die Pflicht der Verbandsmitglieder, die dem Zweckverband übertragenen Auf-
gaben zu erfüllen, und die notwendigen Befugnisse gehen auf den Zweckverband über. 
(3) Der Zweckverband hat das Recht, an Stelle der Verbandsmitglieder Satzungen und Verord-
nungen für das übertragene Aufgabengebiet zu erlassen.  
(4) Nach Maßgabe seiner vorhandenen Kapazitäten kann der Zweckverband auch Dritte (Gemein-
den, Zweckverbände) für Bereiche, die nicht zum Versorgungsgebiet des Zweckverbands (§ 3) 
gehören, mit Trinkwasser versorgen, soweit dadurch die vorrangigen Interessen der Verbandsmit-
glieder nicht beeinträchtigt werden. Hierzu sind Wasserlieferungsverträge abzuschließen. 
(5) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgabe ohne Gewinnerzielungsabsicht.  
(6) Die Verbandsmitglieder gestatten dem Zweckverband die kostenlose Benutzung ihrer öffentli-
chen Verkehrsräume und der sonstigen ihrem Verfügungsrecht unterliegenden Grundstücke, so-
weit dies für die übertragene Aufgabe erforderlich ist. Die Regelungen zu den Pflichten des 
Zweckverbands bei Herstellung und Unterhaltung seiner Anlagen sowie zu den Folgepflichten und 
Folgekosten bei Baumaßnahmen der Verbandsmitglieder an oder in Straßen bzw. den sonstigen 
Grundstücken, die eine Änderung oder Sicherung der bestehenden Versorgungsanlagen des 
Zweckverbands erforderlich machen, erfolgen in einer gesonderten Vereinbarung. 
(7) Die Verbandsmitglieder gestatten dem Zweckverband für die Durchführung seiner satzungs-
gemäßen Aufgaben die Benutzung ihrer Akten, Pläne sowie sonstiger Unterlagen und Daten. 
 

II. Verfassung und Verwaltung 
 

§ 5 
Verbandsorgane 

 
Die Organe des Zweckverbandes sind 
1. die Verbandsversammlung, 
2. der Verbandsvorsitzende. 
 

§ 6 
Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und den übrigen Ver-
bandsräten. 
(2) Die Zahl der Vertreter, die ein Verbandsmitglied in die Verbandsversammlung entsendet, richtet 
sich nach der in seinem Gebiet verbrauchten jährlichen Wassermenge, wobei je volle 10.000 m³ 
Wasserverbrauch pro Jahr das Recht ergeben, einen weiteren Vertreter in die Verbandsversamm-
lung zu entsenden. Jedes Verbandsmitglied entsendet jedoch zwei und höchstens neun Verbands-
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räte. Die Berechnung wird alle drei Jahre nach dem Durchschnitt der vorausgegangenen drei Jah-
re neu vorgenommen. 
(3) Die Verbandsmitglieder werden in der Verbandsversammlung durch ihre ersten Bürgermeister 
und die von ihren Gemeinderäten bestellten weiteren Verbandsräte vertreten. An die Stelle des 
verhinderten ersten Bürgermeisters tritt sein gewählter Stellvertreter nach Art. 39 Abs. 1 GO; mit 
Zustimmung der vorstehend Genannten kann eine Gemeinde auch andere Stellvertreter bestellen.  
(4) Jeder Verbandsrat hat einen Stellvertreter für den Fall seiner Verhinderung; Verbandsräte kön-
nen nicht Stellvertreter sein. Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter sind von den Verbandsmit-
gliedern dem Verbandsvorsitzenden, ist ein solcher noch nicht gewählt, der Aufsichtsbehörde 
schriftlich zu benennen. Beamte und leitende oder hauptberufliche Arbeitnehmer des Zweckver-
bands können nicht Verbandsrat sein.  
(5) Für Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, endet das Amt 
als Verbandsrat mit dem Ende ihres kommunalen Wahlamtes; entsprechendes gilt für ihre Stellver-
treter. Die weiteren Verbandsräte und ihre Stellvertreter werden durch Beschluss der Vertretungs-
organe der Verbandsmitglieder bestellt, und zwar für die Dauer der Wahlzeit der Vertretungsorga-
ne, wenn Mitglieder dieser Organe bestellt werden, andernfalls für sechs Jahre. Die Bestellung 
nach Satz 2 kann durch Beschluss der Vertretungsorgane aus wichtigem Grund widerrufen wer-
den; sie ist zu widerrufen, wenn ein Verbandsrat, der dem Vertretungsorgan eines Verbandsmit-
glieds angehört, vorzeitig aus dem Wahlamt oder der Vertretungskörperschaft ausscheidet. Die 
Verbandsräte und ihre Stellvertreter üben ihr Amt bis zum Amtsantritt der neuen Verbandsräte 
weiter aus.  
 

§ 7 
Einberufung der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung tritt auf schriftliche oder elektronische Einladung des Verbandsvor-
sitzenden zusammen. Die Einladung muss Tagungszeit und -ort und die Beratungsgegenstände 
angeben. Die Ladungsfrist beträgt 4 Tage; In dringenden Fällen kann der Verbandsvorsitzende die 
Frist bis auf vierundzwanzig Stunden abkürzen. 
(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal einzuberufen. Sie muss außerdem 
einberufen werden, wenn es ein Drittel der Verbandsräte oder die zuständige Aufsichtsbehörde 
beantragen; im Antrag sind die Beratungsgegenstände anzugeben.  
(3) Die Aufsichtsbehörde ist von der Sitzung zu unterrichten. Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend.  
 

§ 8 
Sitzungen der Verbandsversammlung 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsgegenstände für die Verbandsversammlung 
vor. Der Verbandsvorsitzende leitet die Sitzung und handhabt die Ordnung während der Sitzung.  
(2) Die Vertreter der Aufsichtsbehörde (Rechtsaufsicht Landratsamt Amberg-Sulzbach) haben das 
Recht, an den Sitzungen beratend teilzunehmen. Auf Antrag ist ihnen das Wort zu erteilen. Die 
Verbandsversammlung kann auch andere Personen hören.  
 

§ 9 
Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Verbandsräte ordnungsgemäß 
geladen sind und die anwesenden stimmberechtigten Verbandsräte die Mehrheit der von der Ver-
bandssatzung vorgesehenen Stimmenzahl erreichen. Über andere als in der Einladung angegebe-
ne Beratungsgegenstände darf nur dann Beschluss gefasst werden, wenn (die Angelegenheit 
dringlich ist oder) alle Verbandsräte erschienen und mit einer Beschlussfassung einverstanden 
sind. 
(2) Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der persönlichen 
Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, innerhalb von vier Wochen zum zweiten Mal zur 
Verhandlung über denselben Gegenstand einberufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Erschienenen beschlussfähig; auf diese Folge ist in der zweiten Ladung ausdrücklich hinzuweisen.  
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(3) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit oder diese Verbandssatzung nicht 
etwas anderes vorschreiben, werden die Beschlüsse der Verbandsversammlung mit einfacher 
Mehrheit der Abstimmenden gefasst; es wird offen abgestimmt. Jeder Verbandsrat hat eine Stim-
me. Solange ein Verbandsmitglied keine anderen Vertreter bestellt hat, übt der erste Bürgermeis-
ter das Stimmrecht aus. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Kein Verbandsrat darf 
sich der Stimme enthalten; enthält sich ein Verbandsrat trotzdem der Stimme, so zählt er nicht zu 
den Abstimmenden. 
(4) Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Kein Verbandsrat darf sich der Stimme enthal-
ten; enthält sich ein Verbandsrat trotzdem der Stimme, so gehört er nicht zu den Abstimmenden.  
(5) Bei Wahlen gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend; die Vorschriften über die persönliche Be-
teiligung finden keine Anwendung. Es wird geheim gewählt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte 
der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so 
findet Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen statt. Bei Stim-
mengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los. Haben im ersten Wahlgang drei oder mehr 
Bewerber die gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, so entscheidet das Los, welche Bewerber in 
die Stichwahl kommen. Hat ein Bewerber die höchste, zwei oder mehr Bewerber die gleiche 
nächst höhere Stimmenzahl erhalten, so entscheidet das Los, wer von diesen in die Stichwahl mit 
dem Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl kommt.  
(6) Die Beschlüsse und Wahlergebnisse sind unter Angabe von Tag und Ort der Sitzung, der Na-
men der anwesenden Verbandsräte, der behandelten Gegenstände und der Abstimmungsergeb-
nisse (Stimmverhältnis) in ein Beschlussbuch einzutragen und von dem Verbandsvorsitzenden und 
dem Schriftführer zu unterzeichnen. Als Schriftführer kann eine Dienstkraft des Zweckverbands 
oder eines Verbandsmitglieds, soweit dieses zustimmt, zugezogen werden. Verbandsräte, die ei-
nem Beschluss nicht zugestimmt haben, können bis zum Schluss der Sitzung verlangen, dass das 
in der Niederschrift vermerkt wird. Abschriften der Niederschrift über öffentliche Sitzungen sind 
unverzüglich den Verbandsmitgliedern/den Verbandsräten zu übermitteln.  
 

§ 10 
Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zuständig für  

1. die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Erweiterung der den Verbands-
aufgaben dienenden Einrichtungen, 

2. die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung von Satzungen 
und Verordnungen, 

3. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, die Nachtragshaushaltssatzungen und 
die Aufnahme von zusätzlichen Krediten während der vorläufigen Haushaltsführung, 

4. die Beschlussfassung über den Finanzplan, 
5. die Feststellung der Jahresrechnung und die Entlastung,  
6. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter und die Festsetzung von Ent-

schädigungen, 
7. die Bildung, Besetzung und Auflösung weiterer Ausschüsse, 
8. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Geschäftsordnung für die Verbandsver-

sammlung, 
9. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb,  
10. die Beschlussfassung über die Änderung der Verbandssatzung, die Auflösung des Zweck-

verbands und die Bestellung von Abwicklern,  
11. die Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung an eine Einrichtung, Ru-

hestandsversetzung und Entlassung von Beamten des Zweckverbands ab Besoldungs-
gruppe A 9, 

12. die Einstellung, Höhergruppierung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, 
Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung der Arbeitnehmer des Zweckver-
bands ab Entgeltgruppe 9 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst oder ab einem ent-
sprechenden Entgelt.  

(2) Die Verbandsversammlung beschließt ferner über die anderen ihr im Gesetz über die kommu-
nale Zusammenarbeit zugewiesenen Gegenstände. Sie ist insbesondere zuständig für die Be-
schlussfassung über  
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1. den Erwerb, die Belastung, den Tausch und die Veräußerung von Grundstücken, 
2. den Abschluss von Vereinbarungen nach § 4 Abs. 4 dieser Satzung, 
3. den Abschluss von weiteren Rechtsgeschäften aller Art, die für den Zweckverband Ver-

pflichtungen in Höhe von mehr als 20.000,-- Euro mit sich bringen, 
4. die Aufnahme von Darlehen, die Übernahme von Bürgschaften und den Abschluss von 

Rechtsgeschäften verwandter Art, 
 

§ 11 
Rechtsstellung der Verbandsräte 

 
Die Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig. Entschädigungen der Verbandsräte sind in einer ent-
sprechenden Satzung zu regeln.  
 

§ 12 
Wahl des Verbandsvorsitzenden 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung aus 
ihrer Mitte gewählt. Der Verbandsvorsitzende soll der gesetzliche Vertreter eines Verbandsmitglie-
des sein.  
(2) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden auf die Dauer von sechs Jahren, sind 
sie Inhaber eines kommunalen Wahlamtes eines Verbandsmitgliedes, auf die Dauer dieses Amtes 
gewählt. Sie üben ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie gewählt sind, bis zum Amtsantritt des 
neu gewählten Verbandsvorsitzenden weiter aus.  
 

§ 13 
Zuständigkeiten des Verbandsvorsitzenden 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen. Er führt den Vorsitz in der 
Verbandsversammlung.  
(2) Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung und erledigt in 
eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung kraft Gesetzes dem 
ersten Bürgermeister zukommen. Er erfüllt die ihm im Gesetz über die kommunale Zusammenar-
beit zugewiesenen weiteren Aufgaben.  
(3) Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung können dem Verbandsvorsitzenden 
unbeschadet des § 10 Abs. 1 weitere Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung übertragen 
werden. 
(4) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse seinem Stellvertreter und in Ange-
legenheiten der laufenden Verwaltung Dienstkräften des Zweckverbands oder mit Zustimmung des 
Verbandsmitglieds dessen vertretungsberechtigtem Organ oder dessen Dienstkräften übertragen. 
(5) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. 
Das gilt nicht bei Geschäften, die für den Zweckverband einmalige Verpflichtungen von nicht mehr 
als 1.000,-- Euro mit sich bringen. 

 
§ 14 

Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden 
 
Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter sind ehrenamtlich tätig. Die Höhe dieser Entschä-
digungen ist in einer entsprechenden Satzung zu regeln.  
 

§ 15 
Dienstkräfte des Zweckverbandes 

 
Der Geschäftsleiter des Verbandsmitglieds Gemeinde Edelsfeld ist zugleich Geschäftsleiter des 
Zweckverbands. Die Verbandsversammlung kann ihm mit Zustimmung des Verbandsvorsitzenden 
durch Beschluss Zuständigkeiten des Verbandsvorsitzenden nach § 13 Abs. 2 Satz 1 und unbe-
schadet des § 10 Abs. 1 weitere Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung übertragen. 
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III. Wirtschafts- und Haushaltsführung 
 

§ 16 
Anzuwendende Vorschriften 

 
Für die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweckverbands gelten die Vorschriften für Ge-
meinden entsprechend, soweit sich nicht aus dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit 
etwas anderes ergibt. Die Haushaltswirtschaft wird nach den Grundsätzen der Kameralistik ge-
führt. 

 
§ 17 

Haushaltssatzung 
 
(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung ist den Verbandsmitgliedern mit der Ladung zur Haushalts-
sitzung rechtzeitig zu übermitteln.  

(2) Die Haushaltssatzung ist spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres zu beschlie-
ßen und mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 

(3) Die Haushaltssatzung wird, wenn rechtsaufsichtliche Genehmigungen erforderlich sind, nach 
der Erteilung der Genehmigungen, sonst einen Monat nach der Vorlage an die Aufsichtsbehörde 
nach § 20 Abs. 1 bekannt gemacht.  

 
§ 18 

Deckung des Finanzbedarfs 
 
(1) Der Zweckverband erhebt Abgaben nach den Vorschriften des Kommunalabgabenrechts.  
(2) Der durch Zuschüsse, Kredite, Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckte 
Finanzbedarf für die Verbesserung, Erneuerung und Erweiterung der Wasserversorgungsanlage 
wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt (Investitionsumlage). Umlegungsschlüssel ist das Ver-
hältnis des Wasserverbrauchs in den letzten drei Jahren. 
(3) Der durch Zuschüsse, Kredite, Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckte 
laufende Finanzbedarf wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt (Betriebskostenumlage). Umle-
gungsschlüssel ist das Verhältnis der im vorletzten Jahr im Gebiet der einzelnen Verbandsmitglie-
der abgenommenen Wassermenge. 
 

§ 19 
Festsetzung und Zahlung der Umlagen 

 
(1) Die Investitionsumlage und die Betriebskostenumlage werden in der Haushaltssatzung für je-
des Haushaltsjahr neu festgesetzt. Sie können während des Haushaltsjahres nur durch eine Nach-
tragshaushaltssatzung geändert werden. 
(2) Bei der Festsetzung der Investitionsumlage ist anzugeben:  

a)  die Höhe des durch Zuschüsse, Kredite, Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen 
nicht gedeckten Finanzbedarfs für die Errichtung, Verbesserung, Erweiterung und Erneue-
rung der Wasserversorgungsanlage (Umlagesoll), 

b)  der Wasserverbrauch in den letzten 3 Jahren, 
c)  der Umlagesatz, 
d)  die Höhe des Investitionsumlagebetrages für jedes Verbandsmitglied. 

(3) Bei der Festsetzung der Betriebskostenumlage ist anzugeben: 
a) die Höhe des durch Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckten laufen-

den Finanzbedarfs (Umlagesoll), 
b) die im vorletzten Jahr insgesamt abgenommene Wassermenge (Bemessungsgrundlage), 
c) der Betriebskostenumlagebetrag (Umlagesatz), 
d) die Höhe des Betriebskostenumlagebetrages für jedes Verbandsmitglied. 
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(4)  Die Umlagebeträge sind den einzelnen Verbandsmitgliedern durch schriftlichen Bescheid mit-
zuteilen (Umlagebescheid). 
(5)  Die Investitionsumlage und die Betriebskostenumlage werden mit einem Viertel ihrer Jahres-
beträge am 10. jedes dritten Quartalsmonats fällig. Werden sie nicht rechtzeitig entrichtet, so kön-
nen von den säumigen Verbandsmitgliedern Zinsen in Höhe von 0,5 Prozent für jeden vollen Mo-
nat gefordert werden.  
(6) Ist die Investitionsumlage oder die Betriebskostenumlage bei Beginn des Haushaltsjahres 
noch nicht festgesetzt, so kann der Zweckverband bis zur Festsetzung vorläufige vierteljährliche 
Teilbeträge in Höhe der im abgelaufenen Haushaltsjahr zuletzt erhobenen vierteljährlichen Teilbe-
träge erheben. Nach Festsetzung der Umlage für das laufende Rechnungsjahr ist über diese vor-
läufigen Zahlungen zum nächsten Fälligkeitszeitpunkt abzurechnen. 
 

§ 20 
Kassenverwaltung 

 
Die Kassengeschäfte des Zweckverbands werden von dem Verbandsmitglied, der Verwaltung der 
Gemeinde Edelsfeld, geführt. 
 

§ 21 
Jahresrechnung, Prüfung 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende legt die Jahresrechnung der Verbandsversammlung innerhalb von 
sechs Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres vor. 
(2) Die Jahresrechnung soll von der Verbandsversammlung binnen zwölf Monaten örtlich geprüft 
werden.  
(3) Nach Abschluss der örtlichen Prüfung ist die Jahresrechnung der Verbandsversammlung vor-
zulegen. Die Verbandsversammlung stellt die Jahresrechnung fest und beschließt über die Entlas-
tung.  
(4) Nach der Feststellung der Jahresrechnung findet die überörtliche Rechnungsprüfung statt. 
Überörtliches Prüfungsorgan ist die staatliche Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes Am-
berg-Sulzbach.  

 
IV. Schlussbestimmungen 

 
§ 22 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
(1) Die Satzungen und Verordnungen des Zweckverbands werden im Amtsblatt des Landkreises 
bekannt gemacht. Die Verbandsmitglieder weisen in der für die Bekanntmachung ihrer Satzungen 
vorgesehenen Form auf diese Bekanntmachung hin. Die Satzungen und Verordnungen können in 
der Geschäftsstelle des Zweckverbands eingesehen werden.  
(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbands sind in ortsüblicher Weise vorzu-
nehmen. Die Aufsichtsbehörde kann darüber hinaus eine Veröffentlichung im Amtsblatt des Land-
kreises Amberg-Sulzbach anordnen.  
 

§ 23 
Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde 

 
(1) Aufsichtsbehörde des Zweckverbands ist das Landratsamt Amberg-Sulzbach. 
(2) Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und den Verbandsmitgliedern, wenn sie sich 
gleich geordnet gegenüberstehen, und bei Streitigkeiten der Mitglieder des Zweckverbands unter-
einander aus dem Verbandsverhältnis ist die Aufsichtsbehörde zur Schlichtung anzurufen.  
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§ 24 

Auflösung, Auseinandersetzung 
 
(1) Die Auflösung des Zweckverbands bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßi-
gen Stimmenzahl in der Verbandsversammlung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die 
Auflösung ist wie diese Verbandssatzung bekannt zu machen.  
(2) Findet eine Abwicklung statt, so haben die beteiligten Gemeinden das Recht, die auf ihrem 
Gebiet gelegenen Anlagen der örtlichen Versorgung zum Restbuchwert und die der überörtlichen 
Versorgung zum geschätzten Zeitwert zu übernehmen. Bei Anlagen der überörtlichen Versorgung 
ist den übrigen beteiligten Gemeinden auf Verlangen ein Mitbenutzungsrecht auf der Grundlage 
einer gesondert abzuschließenden Zweckvereinbarung einzuräumen. Im Übrigen ist das Vermö-
gen nach Befriedigung der Gläubiger an die Verbandsmitglieder unter Anrechnung der übernom-
menen Gegenstände nach dem in § 18 festgelegten Verhältnis (Investitions- und Betriebskosten-
umlage) zu verteilen. Übersteigen bei Auflösung des Zweckverbandes die Verbindlichkeiten das 
vorhandene Vermögen, so ist der Fehlbetrag nach demselben Verhältnis auf die Verbandsmitglie-
der umzulegen.   
(3) Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweckverband aus, ohne dass dadurch der Zweckver-
band aufgelöst wird, so wird es mit dem Betrag abgefunden, den es bei der Auflösung erhalten 
würde, wenn der Zweckverband zum Zeitpunkt seines Ausscheidens aufgelöst werden würde. Es 
hat das Recht, die auf seinem Gebiet gelegenen Anlagen der örtlichen Versorgung unter Anrech-
nung auf seinen Abfindungsanspruch zum Restbuchwert zu übernehmen. Bezüglich der beim 
Zweckverband verbleibenden Anlagen der überörtlichen Versorgung ist ihm auf Verlangen ein Mit-
benutzungsrecht auf der Grundlage einer gesondert abzuschließenden Zweckvereinbarung einzu-
räumen. Der Abfindungsanspruch wird 3 Jahre nach dem Ausscheiden, spätestens im Fall der 
Auflösung des Zweckverbands fällig. Die Beteiligten können für die Berechnung und Fälligkeit des 
Abfindungsanspruchs eine abweichende Regelung vereinbaren.  
 

§ 25 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Verbandssatzung tritt am 24.06.2020 in Kraft.  
(2) Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 01.08.2014 außer Kraft.  
 
Edelsfeld, den 24.06.2020 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Edelsfeld-Gruppe 
gez. 
Strehl 
Verbandsvorsitzender 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Manöver im Landkreis Amberg-Sulzbach 
 
Im Landkreis Amberg-Sulzbach werden in nächster Zeit folgende militärische Übungen durchge-
führt: 
 
  Zeitraum Gebiet 
1. US-Streitkräfte 

Manöver-Nr. AE20-062 
01.07.2020 – 31.07.2020 Landkreis Amberg-Sulzbach: 

Etzelwang, Ursensollen, Hir-
schau, Ensdorf, Freudenberg, 
Ebermannsdorf 
 

 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten. 
Bezüglich der Schadensabwicklung erteilt die jeweilige Gemeinde nähere Auskünfte. 
 
Informationen zum Umgang und den Gefahren von Fundmunition sowie detaillierterer Manöveran-
gaben erteilt Verwaltungsfachwirt Rainer Schmid, Sachgebiet 54, Katastrophenschutz, Tel. 09621 
39-589. 
 
54/10.06.2020 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Manöver im Landkreis Amberg-Sulzbach 
 
Im Landkreis Amberg-Sulzbach werden in nächster Zeit folgende militärische Übungen durchge-
führt: 
 
  Zeitraum Gebiet 
1. US-Streitkräfte 

Manöver-Nr. AE20-066 
01.08.2020 – 31.08.2020 Landkreis Amberg-Sulzbach: 

Kastl, Freihung, Schnaitten-
bach, Hirschau, Ammerthal, 
Illschwang, Weigendorf 

 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten. 
Bezüglich der Schadensabwicklung erteilt die jeweilige Gemeinde nähere Auskünfte. 
 
Informationen zum Umgang und den Gefahren von Fundmunition sowie detaillierterer Manöveran-
gaben erteilt Verwaltungsfachwirt Rainer Schmid, Sachgebiet 54, Katastrophenschutz, Tel. 09621 
39-589. 
 
54/23.06.2020 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Einwohnerzahlen am 31.12.2019 
 
Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat das Verzeichnis der Gemein-
den mit den auf Basis Zensus 2011 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zum Stand 31.12.2019 
übersandt. 
 

Bevölkerungsstand am 31.12.2019 
 

09371000  Landkreis Amberg-Sulzbach  Oberpfalz 

Gemeinde  Einwohner 
insgesamt 
09371111  Ammerthal  2 092 

09371113  Auerbach i.d.OPf., St  8 781 

09371116  Birgland  1 797 

09371118  Ebermannsdorf  2 421 

09371119  Edelsfeld  1 937 

09371120  Ensdorf  2 066 

09371140  Etzelwang  1 402 

09371121  Freihung, M  2 466 

09371122  Freudenberg  4 138 

09371123  Gebenbach  891 

09371126  Hahnbach, M  4 886 

09371127  Hirschau, St  5 630 

09371128  Hirschbach  1 189 

09371129  Hohenburg, M  1 532 

09371131  Illschwang  1 985 

09371132  Kastl, M  2 502 

09371135  Königstein, M  1 717 

09371136  Kümmersbruck  9 838 

09371141  Neukirchen b.Sulzbach-Rosenberg  2 512 

09371144  Poppenricht  3 383 

09371146  Rieden, M  2 660 

09371148  Schmidmühlen, M  2 336 

09371150  Schnaittenbach, St  4 232 

09371151  Sulzbach-Rosenberg, St  19 410 

09371154  Ursensollen  3 710 

09371156  Vilseck, St  6 306 

09371157  Weigendorf  1 230 

zusammen 103 049 

 
43/18.06.2020 
 


